
B A U B R O S C H Ü R EE



WERBEMITTELKARTOGRAFIEINTERNETPUBLIKATIONEN

mediaprint WEKA info verlag gmbh

Lechstraße 2, D-86415 Mering

Tel. +49 (0) 8233  384-0

Fax +49 (0) 8233  384-103

info@mp-infoverlag.de

www.mp-infoverlag.de

www.alles-deutschland.de

www.mediaprint.tv

97074062 / 9. Aufl age / 2010

IMPRE SSUM

Herausgegeben in Zusammen  arbeit 

mit dem Landratsamt Würzburg. 

Änderungswünsche, Anregungen 

und Ergänzungen für die nächste 

Aufl age dieser Broschüre nimmt das 

Landratsamt Würzburg entgegen. 

Titel, Umschlag gestaltung sowie 

Art und Anordnung des Inhalts 

sind zugunsten des jeweiligen 

Inhabers dieser Rechte urheber-

rechtlich geschützt. Nachdruck und 

Übersetzungen in Print und Online 

sind – auch auszugs weise – nicht 

gestattet. 

Inhaltlich verantwortlich:

für die Ziff ern 1-7: Landratsamt Würzburg

für die Ziff ern 8-13: mediaprint WEKA info 

verlag gmbh

Fotos: Titel und Seite 1: Landratsamt 

Würzburg, alle anderen Fotos: 

mediaprint WEKA info verlag gmbh

BAUAMT
Zeppelinstraße 15
97074 Würzburg
Telefon 0931 8003-0
poststelle@lra-wue.bayern.de 
www.landkreis-wuerzburg.de







3

Inhalt

INSEKTENSCHUTZ · ROLLLÄDEN · JALOUSIEN · MARKISEN

PROFIROLL SCHURICHT GMBH
Oberdürrbacher Straße 4 l 97209 Veitshöchheim

Tel.: 09 31-9 74 99 l Fax: 09 31-9 28 45 l info@profiroll.net

www.profiroll.net

Norbert Wießmann
Fliesenlegermeister
Fachgeschäft für 

Wand- und Bodenfliesen

Fliesen-, Platten-, Mosaik-,
Kunststein-, Naturstein-Verlegung,

Fugenabdichtung

Benzstraße 9 · 97209 Veitshöchheim · Telefon 09 31/9 53 67 · Fax 95 02 01
Internet: www.Fliesen-Wiessmann.de · E-Mail: Fliesen.Wiessmann@t-online.de

RECHTSANWÄLTE
Dr. jur.

Christian Menth Hermann Menth
Langjährige Tätigkeitsschwerpunkte:

Privates Baurecht
Architekten- und Ingenieurrecht

Immobilien- und Mietrecht
gewerblicher Rechtsschutz, u.a.
Wettbewerbs- und Urheberrecht

Verwaltungsrecht, u.a.
Öffentliches Baurecht

Kommunalabgaben- und Erschließungsbeitragsrecht
Immissionsschutzrecht

97070 Würzburg · Augustinerstraße 22

Telefon 0931/50609 · Fax 0931/14482

E-Mail: info@rechtsanwaelte-dr-menth.de

Internet: rechtsanwaelte-dr-menth.de

Durch regelmäßige Kooperation mit Architekten sind

wir über die rein juristischen Aspekte hinaus auch über

die tatsächlichen Gepflogenheiten und Abläufe ins-

besondere auf dem Bau und dem Immobilienmarkt

informiert.

Ziel unserer anwaltlichen Tätigkeit ist es, möglichst

schnell und effektiv außergerichtlich ein befriedigendes

Resulat für den Mandanten unter Berücksichtigung der

Faktoren Zeit/Risiko/Geld zu erzielen.

Gleichwohl sind wir auch häufig gerichtlich vor den Zivil-

und Verwaltungsgerichten tätig.
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Bauen und Sanieren
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U = Umschlagseite

„Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) stellt zwingen-
des Preisrecht dar. Die Unterschreitung der Mindestsätze ist, abgesehen
von Ausnahmefällen wie z.B. enger persönlicher Freundschaft, wettbe-
werbs- und standeswidrig. Das Preisrecht für Architekten und Ingenieure
hat sich mit Inkrafttreten der aktuellen Fassung der HOAI am 18.8.2009
geändert. Diese neue Fassung der HOAI gilt für Aufträge, die nach diesem
Zeitpunkt erteilt worden sind. Die neue HOAI sollte aus politischen Grün-
den noch in der vergangenen Legislaturperiode bzw. vor den Bundestags-
wahlen im September 2009  in Kraft treten. Möglicherweise auf den damit
verbundenen Zeitdruck ist zurückzuführen, dass die Definition der Leistungs-
bilder überholt ist, insbesondere der fließende Übergang von der Ent-
wurfs- zur Werkplanung keinen Niederschlag gefunden hat. Eine wesent-
liche preisrechtliche Änderung besteht darin, dass nun, anders als früher,
das Honorar auf Basis der Kostenberechnung (aus der Leistungsphase 3 =
Entwurfsplanung) vereinbart werden kann. Maßgeblich müssen also nicht
mehr die tatsächlichen Kosten sein. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass
eine entsprechende Kostenvereinbarung „nicht mehr stimmt“, wenn es zu
Änderungen des Planungsinhalts kommt. In diesem Fall gibt es nur einen
Anspruch auf schriftliche Vereinbarung eines geänderten Honorars. Es
empfiehlt sich deshalb, in den Verträgen schärfer als bisher Raum- und
Funktionsprogramm, Baubeschreibung bzw. Qualität der Ausstattung, u.U.

auch den zeitlichen Rahmen zu definieren. Wenn zum Zeitpunkt der Beauf-
tragung noch keine Planungen als Voraussetzung für eine Kostenschätzung
oder Kostenberechnung vorliegen, können die Vertragsparteien alternativ
schriftlich vereinbaren, dass das Honorar auf Grundlage der anrechenba-
ren Kosten nach einem sog. Kostenvereinbarungsmodell geregelt wird.
Dabei werden nachprüfbare Baukosten einvernehmlich festgelegt, die
Berechnung des Honorars erfolgt nach den Vorschriften der HOAI. Inso-
weit wird die Abrechnung aller Leistungsphasen von den letztendlich tat-
sächlichen Baukosten abgekoppelt. Es bleibt abzuwarten, ob das Modell
der freien Kostenvereinbarung in Hinsicht auf die Mindestsatzfiktion des 
§ 7 Abs. 6 HOAI Bestand haben kann (oder aber nur das Kostenberech-
nungsmodell), ferner, ob es hierdurch in der Praxis zu reduzierten Hono-
raren auf untersetzter Baukostenbasis kommen wird. Eine weitere maß-
gebliche Änderung des Preisrechtes liegt darin, dass es nun keine Rege-
lung mehr für die Besonderen Leistungen gibt. Folge dieser Deregulierung
ist, dass auch ohne schriftliche Vereinbarung die „übliche“ Vergütung, wie
hoch diese auch immer sein mag, geschuldet wird. Insoweit ist der Ver-
braucherschutz eingeschränkt worden, mit dem die neue HOAI eigentlich
begründet worden ist.“

Autor: Rechtsanwalt Christian Menth
– siehe auch Anzeige Seite 3 unten –



1. Baurecht

Zuständig für die Aufstellung und Verabschiedung eines Bebauungspla-
nes wie auch eines Flächennutzungsplanes ist die örtliche Gemeinde.

1.1 Flächennutzungsplan:

Der Flächennutzungsplan umfasst das gesamte Gemeindegebiet und ord-
net den vorhandenen Flächenbedarf für die einzelnen Nutzungsmöglich-
keiten, wie z. B. für Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Erholung, Landwirtschaft
und Gemeinbedarf.

Auch wenn im Flächennutzungsplan ein Grundstück zur Wohnbebauung
vorgesehen ist, entsteht daraus noch kein Anspruch auf Erteilung einer
Baugenehmigung. Der Flächennutzungsplan stellt lediglich eine vorbe-
reitende Planung dar.

1.2 Bebauungsplan:

Der Bebauungsplan konkretisiert den Flächennutzungsplan als verbindli-
che Bauleitplanung. Er schafft als gemeindliche Satzung konkretes Bau-
recht für ein bestimmtes Gebiet. Der Bebauungsplan regelt Art und Maß
der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen, die ört-

Das Baurecht unterscheidet man nach dem bundeseinheitlichen Baupla-
nungsrecht und dem landesspezifischen Bauordnungsrecht. Das Baupla-
nungsrecht mit Flächennutzungsplan und Bebauungsplan beschäftigt
sich damit, wo und was gebaut werden darf. Das Bauordnungsrecht, die
Bayerische Bauordnung, klärt, welche Voraussetzungen ein Bauvorhaben
erfüllen muss, z. B. Abstandsflächen, Stellplätze, Brandschutz etc.
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§§ Schwerpunkte §§ 
* Verwaltungsrecht * Baurecht * Umweltrecht *

* Beamtenrecht * Staatshaftungsrecht *

Veröffentlichungen siehe www.dr-gabler.de

Waltherstraße 4 Telefon (0931) 97 016 - 95
97074 Würzburg Fax (0931) 97 016 - 97



lichen Verkehrsflächen, die Gestaltung der baulichen Anlagen. Er gibt des
Weiteren u. a. Auskünfte über die Bebauungsmöglichkeiten (z. B. die Größe
des Baufensters, Anzahl der Geschosse, Wandhöhen, Zulässigkeit von
Dachausbauten etc.). Es empfiehlt sich, vorab genau zu prüfen, ob Ihr Bau-
vorhaben alle Vorgaben des für Ihr Baugrundstück geltenden Bebauungs-
planes einhält (s. Genehmigungsfreistellungsverfahren) oder ob Sie in ein-
zelnen Punkten davon abweichen wollen. Ob derartige Abweichungen
genehmigungsfähig sind, sollten Sie vorab mit einer Bauvoranfrage (s. Zif-
fer 2.2) klären.

1.3 Bebauungsplanverfahren:

Vor der Aufstellung eines Bebauungsplanes, der aus Planzeichnungen, den
textlichen Festsetzungen und einer Begründung besteht, wird der Erstent-
wurf in der Gemeindeverwaltung regelmäßig einen Monat lang öffent-
lich ausgelegt. Ort und Dauer sind mindestens eine Woche vorher orts-
üblich bekanntzugeben und mit dem Hinweis zu versehen, dass Beden-
ken und Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden
können. Die Bürger haben dann die Möglichkeit, Anregungen und Beden-
ken vorzubringen. Der Gemeinderat entscheidet anschließend, wie weit
derartige Anregungen die Planentwürfe beeinflussen und beschließt 
dann den endgültigen Entwurf zur Auslegung. Der Bebauungsplan und

die Begründung hierzu können jederzeit in der Gemeinde eingesehen
werden.

Auf die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebau-
ungsplanes besteht kein Rechtsanspruch.
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1. Baurecht

RüthleinElektrotechnik GmbH
Elektrik & Photovoltaik vom Meister

Untere Hauptstr. 23

97241 Bergtheim

Telefon: 09367/98 43 95

Mobil: 01577/4 47 92 53

www.ruethlein-elektrotechnik.de

info@ruethlein-elektrotechnik.de

Wir beraten Sie gerne
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2.1 Auswahl des Grundstücks:

Grundstücksmarkt
Die Beschaffung eines geeigneten Baugrundstücks erfolgt normalerweise
auf dem „freien“ Markt über Zeitungsannoncen oder über Immobilien-
makler. Anfragen bei Gemeinden und gemeinnützigen Institutionen kön-
nen ebenso zum Ziel führen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der per-
sönlichen Einsichtnahme örtlicher Bebauungspläne bei den Bauämtern der
jeweiligen Gemeindeverwaltungen.

Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit
Zunächst sollten Sie sich bei der Gemeinde erkundigen, ob das Grundstück
nach den planungsrechtlichen Eigenschaften und nach dem Stand der
Erschließung tatsächlich ein Baugrundstück ist und wie es bebaut wer-
den kann. Ein Grundstück ist bebaubar, wenn die Erschließung gesichert
ist und 

a) wenn Ihr Bauvorhaben im Einklang mit dem Bebauungsplan steht oder

b) es zwar nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungspla-
nes, aber innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt,
weiterhin sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und das
Ortsbild nicht beeinträchtigt oder

c) das Grundstück zwar im Außenbereich liegt, aber einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder anderen privilegierten Zwecken 
dient.

Gesicherte Erschließung
Ohne gesicherte Erschließung, also ohne ausreichend benutzbare Erschlie-
ßungsanlagen, wie Straße, Trinkwasser, Abwasser, Elektrizität, ist ein Grund-
stück nicht bebaubar. Auskünfte erhalten Sie bei der Bauortgemeinde.

2. Das Baugrundstück



9

Ihr Malerbetrieb

Roland Geiger
Neuenbrunner Weg 5
97080 Würzburg
Telefon: 0931 359 870 64
Telefax: 0931 359 870 88
Mobil: 0171 412 58 53

� Dachausbau
� Dachdämmung
� Vollwärmeschutz
� Trockenbau
� Fassadenarbeiten
� Gerüstbau
� Maler-, Tapezier-, Ver-

putz- und Stuckarbeiten

Zuverlässige Partner bei Handwerk und Bau







Eine Bauvoranfrage ist deshalb auch nur zulässig, wenn Sie ein
baugenehmigungspflichtiges Vorhaben errichten wollen; dieses Verfah-
ren ist also nicht möglich bei genehmigungsfreigestellten und verfah-
rensfreien Vorhaben.

Bitte berücksichtigen Sie auch, dass mit einer Bauvoranfrage nur Einzel-
fragen geklärt werden können; eine Bauvoranfrage, die letztlich die
Genehmigungsfähigkeit des gesamten Bauvorhabens zum Inhalt hat, ist
rechtlich nicht zulässig.

Die Bauvoranfrage ist mit den amtlichen Formblättern dreifach bei der
Bauortgemeinde einzureichen. Der Antrag, dem ein amtlicher Lageplan bei-
zufügen ist, muss konkrete Einzelfragen beinhalten, über die entschieden
werden soll. Grundsätzlich sind bei einer Bauvoranfrage auch die Eigen-
tümer der benachbarten Grundstücke zu beteiligen. Dies bedeutet auch

2.2 Bauvoranfrage (Vorbescheid):

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das von Ihnen ausgewählte Grund-
stück überhaupt für eine Bebauung geeignet ist oder wenn Sie vorab ver-
bindlich geklärt haben möchten, ob einzelne städtebauliche bzw. archi-
tektonische Details (z.B. Erker, Balkone, Dachaufbauten etc.) überhaupt
genehmigungsfähig sind, können Sie einen Antrag auf Erteilung eines
Vorbescheides (Bauvoranfrage) stellen. Dies gilt auch dann, wenn Sie von
Festsetzungen des für Ihr Baugrundstück geltenden Bebauungsplanes
abweichen wollen (z.B. andere Dachneigung, Baugrenzenüberschreitung
etc.).

Eine Bauvoranfrage dient also der rechtsverbindlichen Klärung von Ein-
zelfragen, bevor Sie eine detaillierte Planung oder einen vollständigen Bau-
antrag erstellen lassen.
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Bauelemente Hauck
Inh. Elfriede Hauck

Garagentore und Torantriebe
Verkauf – Service – Montage

Fährbrücker Str. 20 Telefon: 09367 99433
97262 Hausen Fax: 09367 99435

Mobil: 0179 6965441
elfriede_hauck@web.de

• Bodenbeläge

• Tapeten

• Gardinen

• Parkett

ALOIS MITNACHTALOIS MITNACHT
Raumausstattung

Vogelsangweg 2

97076 Würzburg

Tel. 0931 - 27 56 38

Fax 0931 - 27 56 38

Mobil 0160 - 7210024

E-Mail: info@raumausstattung-mitnacht.de

� Zimmertüren
� Einbruch-, Schall-, Brandschutz-Elemente

� Fertigparkett – Laminat – Kork
� Decken- und Wandverkleidungen

Ravensburg 1 · 97291 Thüngersheim
Telefon: 0 93 64/8 91 24 · Fax: 0 93 64/8 91 25

E-Mail: info@tueren-gruenwald.de

Gräfen
Bauconsult

Beraten · Planen · Bauleitung

Hessenstraße 41 · 97078 Würzburg

Telefon: 0931· 27049750 · Fax: 27049751

E-Mail: info@graefen-bauconsult.de

Josef Kilian Feser
Zimmerei
Dipl.-Ing. TU Josef Feser
Hauptstraße 4
97262 Hausen / OT Rieden
Telefon: 09722 / 9300
Telefax: 09722 / 9302
E-Mail: Feser_Zimmerei@t-online.de
Internet: www.zimmerei-feser.de

★★★★

2. Das Baugrundstück



Rechtssicherheit für Sie; ein Nachbar ist nämlich mit seiner schriftlichen
Zustimmung zu den gestellten Fragen im anschließenden Bau-
antragsverfahren dann gebunden, wenn der beantragte Vorbescheid erteilt
wurde.

Über die Bauvoranfrage entscheidet das Landratsamt.

Wird der Vorbescheid erteilt, so bindet er ab dessen Rechtskraft neben den
Nachbarn aber auch das Landratsamt und die Bauortgemeinde für die
Dauer von drei Jahren. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne Zeitdruck den
dann noch erforderlichen Bauantrag erstellen zu lassen.

2.3 Das Baugrundstück:

Wenn sich die von Ihnen gewünschte Architektur auf dem ausgesuchten
Grundstück verwirklichen lässt, sollten Sie weitere Auskünfte einholen. Eine
wichtige Rolle spielt die Untergrundbeschaffenheit. Erkundigen Sie sich
auch genau, wie die Gegend um das Grundstück in den nächsten Jahren
aussehen wird. Garantien für eine ruhige oder unverbaute Lage auf
Lebenszeit wird es wohl nicht geben. Nähere Auskünfte zu den Planun-
gen erhalten Sie bei der örtlichen Gemeinde.

Auskünfte über den Wert Ihres Baugrundstückes oder generell von Grund-
stücken erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im
Landratsamt Würzburg. Dort erfahren Sie den Durchschnittspreis, der in

den letzten Jahren im Umfeld Ihres Baugrundstückes bezahlt worden ist.
Beachten Sie jedoch, dass dieser sog. Bodenrichtwert nicht immer den Preis
darstellt, der auf dem freien Markt verlangt wird.

2.4 Nebenkosten:

Ist Ihr Grundstück noch nicht oder noch nicht vollständig erschlossen, so
können Erschließungskosten für Kanal, Wasser und Straße anfallen. Diese
Gebühren werden von der örtlichen Gemeinde in einer Satzung fest-
gelegt. Das Bauamt der zuständigen Gemeinde wird Sie gerne weiter
informieren.

Kauf und Verkauf eines Grundstückes müssen von einem Notar amtlich
beglaubigt werden. Der Erwerb Ihres Grundstückes wird sodann im Grund-
buch beim zuständigen Amtsgericht eingetragen. Deshalb fallen bei einem
Grundstückskauf auch Notariats- und Grundbuchkosten an. Hinzu kommt
die Grunderwerbsteuer, die vom Finanzamt festgesetzt wird; diese beträgt
derzeit 3,5 % vom Kaufpreis.

Letztlich können auch weitere Nebenkosten Ihren Geldbeutel belasten. 
Ist Ihr Grundstück noch nicht amtlich vermessen, so kommen nach dem
Grunderwerb Vermessungsgebühren auf Sie zu. Erwerben Sie das Grund-
stück über einen Makler, so fällt in der Regel auch eine Maklerprovision
an.
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Kapuzinerstraße 11

97070 Würzburg

Tel.: 09 31/3 04 77-0

Fax: 09 31/3 04 77-22

www.Aumueller.de

Aumueller@Aumueller.de

Allgemein

Buchführung

Lohnabrechnung

Steuererklärungen

Bilanzen aller Art

Tätigkeitsschwerpunkte:

Mittelständische Baubetriebe

Vermietung und Verpachtung

Erbschaftsteuer

Existenzgründungen

Dipl.-Kaufmann

Robert Aumüller
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

2. Das Baugrundstück



3.1 Genehmigungspflicht:

Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen ist
grundsätzlich genehmigungspflichtig. Davon ausgenommen sind Bau-
maßnahmen, die im Genehmigungsfreistellungsverfahren (s. Ziffer 4)
oder verfahrensfrei (s. Ziffer 5) errichtet werden dürfen.

Die Errichtung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen ohne die erfor-
derliche Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit
einer Geldbuße geahndet. Die Bauarbeiten können bis zu einer evtl. nach-
träglichen Genehmigung eingestellt werden. Hinzu kommt das Risiko, dass
eine nicht genehmigungsfähige, jedoch bereits begonnene oder gar voll-
endete bauliche Anlage wieder beseitigt werden muss.

3.2 Der Bauantrag:

Der Bauantrag, amtliche Formblätter sind im örtlichen Schreibwaren-
handel erhältlich oder können von der Homepage des Landkreises Würz-
burg unter www.landkreis-wuerzburg.de und den Links „Formulare“ -
„Bauamt“ herunter geladen werden, ist dreifach bei der Bauortgemeinde
einzureichen. 

Die Erstellung von Bauantragsunterlagen hat von Architekten oder Inge-
nieuren zu erfolgen, die aufgrund des Architektengesetzes bzw. des Inge-
nieurgesetzes dazu berechtigt sind.

Zunächst beschließt der Gemeinderat bzw. ein gemeindlicher Ausschuss,
ob er Ihrem Baugesuch zustimmt. Die Entscheidung, ob Ihr Bauvorhaben
genehmigt wird oder aus Rechtsgründen abgelehnt werden muss, trifft
das Landratsamt. Dies bedeutet, dass ein Bauantrag auch dann abgelehnt
werden kann, wenn die Gemeinde zugestimmt hat.

Das Landratsamt prüft, ob Ihr Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entspricht. Dies setzt voraus, dass Ihr Antrag vollständig, 
also mit allen notwendigen Unterlagen, eingereicht wurde; fehlen erfor-
derliche Unterlagen, so kann der Antrag nicht weiter bearbeitet werden.

Im Einzelfall kann es notwendig sein, dass das Landratsamt für die Beur-
teilung Ihres Bauvorhabens Stellungnahmen von Fachbehörden einholen
muss; dies können beispielsweise sein die Gewerbeaufsichtsbehörde, das
Wasserwirtschaftsamt, die Straßenbauverwaltung, die Naturschutzbe-
hörde, das Immissionsschutzreferat oder die Denkmalbehörde.

Wir müssen Sie deshalb um Verständnis bitten, dass das Prüfverfahren bei
Beteiligung von mehreren Fachbehörden im Einzelfall eventuell nicht so
schnell abgeschlossen werden kann, wie Sie sich dies vielleicht erhoffen.
Sie können aber versichert sein, dass das Landratsamt bemüht ist, die von
Ihnen beantragte Baugenehmigung so rasch wie möglich zu erteilen.

3.3 Vollständige Bauantragsunterlagen:

Grundvoraussetzung für die Prüffähigkeit Ihres Bauantrages ist, dass Ihre
eingereichten Unterlagen vollständig sind. Was zu einem Bauantrag alles
gehört, ist in der Bauvorlagenverordnung geregelt; darin ist auch festge-
legt, dass die amtlichen Antragsformulare des Freistaates Bayern zu ver-
wenden sind. Im Einzelnen sind folgende Unterlagen erforderlich:

■ Der Bauantrag und die Baubeschreibung nach amtlichem Muster, voll-
ständig ausgefüllt und unterschrieben vom Bauherrn und vom Ent-
wurfsverfasser (Planfertiger).

■ Ein amtlicher Lageplan (M = 1 : 1.000), nicht älter als ein halbes Jahr
und unverändert (keine Einzeichnung des Bauvorhabens); diesen erhal-
ten Sie beim Staatlichen Vermessungsamt.

■ Ablichtungen vom amtlichen Lageplan mit Einzeichnung und Bema-
ßung des Bauvorhabens, der Baugrenzen und der Abstandsflächen. Die
Abstandsflächen sind auch rechnerisch nachzuweisen.

■ Die Bauzeichnungen, bestehend aus Ansichten, Grundrissen und
Schnitten.

■ Die dazu gehörigen Berechnungen (Wohnfläche, Nutzfläche, umbau-
ter Raum und Baukosten). Hinsichtlich der Baukosten sind die jeweils
gültigen amtlichen Richtsätze zugrunde zu legen.

■ Ggf. Anträge auf Erteilung von Befreiungen von Festsetzungen des
Bebauungsplanes oder auf Zulassung von Abweichungen von gesetz-
lichen Vorgaben.
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■ Der Stellplatznachweis (zeichnerisch und rechnerisch).
■ Das Baustatistik-Formblatt nach Vorgabe des Gesetzgebers.

Im Einzelfall können weitere Unterlagen erforderlich sein, wie z. B.
Standsicherheitsnachweis, Nachweis des Schall- und Wärmeschutzes, Nach-
weis des Brandschutzes, Freiflächengestaltungsplan, Gebäudeschnitte usw.
Ob diese notwendig sind, hängt von der Gebäudeklasse Ihres Bauvorha-
bens ab. Viele Probleme und Nachfragen lassen sich durch die Wahl eines
geeigneten Entwurfsverfassers, Planfertigers oder Architekten vermeiden.

3.4 Gültigkeitsdauer der Baugenehmigung:

Die Baugenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 4 Jahren nach
Zustellung mit der Ausführung des Bauvorhabens begonnen oder wenn
die Bauausführung 4 Jahre unterbrochen wurde. Diese Frist kann jedoch
jeweils um bis zu 2 Jahre verlängert werden, wenn ein entsprechender
Antrag vor Ablauf der Geltungsdauer der Genehmigung beim Landrats-
amt gestellt wurde. Bitte beachten Sie, dass die Verlängerung einer ein-
mal erloschenen Genehmigung nicht möglich ist. In diesem Fall muss ein
neuer Bauantrag gestellt werden.

3.5 Gebühren:

Die Gebühren für die Baugenehmigung werden nach dem Kostengesetz
in Verbindung mit dem Kostenverzeichnis festgesetzt. Sie richten sich nach
der Höhe der Baukosten Ihres Bauvorhabens; diese Baukosten werden nach
einem gesetzlich vorgegebenen Index berechnet und können durchaus von
Ihren eigenen Angaben abweichen. Gebührenpflichtig sind auch die Ableh-
nung Ihres Antrages oder die Zurücknahme Ihres Bauantrages und die Ver-
längerung einer erteilten Baugenehmigung.

3.6 Teilbaugenehmigung:

Vor der Zustellung der Baugenehmigung darf mit den Bauarbeiten ein-
schließlich des Baugrubenaushubs nicht begonnen werden. Liegt dem Land-

ratsamt ein vollständiger Bauantrag vor, der den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entspricht, und ist die Standsicherheit nachgewiesen, so kann unter
bestimmten Voraussetzungen eine Teilbaugenehmigung auf schriftlichen
Antrag erteilt werden. Damit kann je nach Inhalt dieses Antrages mit den Bau-
arbeiten z. B. für die Baugrube, für einzelne Bauteile oder -abschnitte schon
vor der endgültigen Baugenehmigung begonnen werden. Diese Teilbauge-
nehmigung berechtigt aber nur zur Ausführung des genehmigten Teilbereichs.

3. Die Baugenehmigung
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a) Die Erschließung ist gesichert,
b) Ihr Baugrundstück liegt im Bereich eines rechtsverbindlichen Bebau-

ungsplanes,
c) Ihr Bauvorhaben entspricht in allen Punkten den Festsetzungen dieses

Bebauungsplanes,
d) die Gemeinde verlangt nicht, dass ein Baugenehmigungsverfahren

(s. Ziffer 3) durchgeführt wird. Wenn die Gemeinde dies verlangt, muss
sie dies Ihnen gegenüber innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Eingang Ihrer Bauantragsunterlagen bei der Gemeinde erklären.

Nach Ablauf dieser Monatsfrist oder zu dem Zeitpunkt, zu welchem die
Gemeinde erklärt, dass sie kein Genehmigungsverfahren verlangt, können
Sie mit dem Bauen beginnen.
Da der Gesetzgeber in diesen Fällen nur geregelt hat, dass keine Geneh-
migung zu erteilen ist, müssen Sie gleichwohl einen vollständigen Bau-

4.1 Gebäude außer Sonderbauten:

Die Bayerische Bauordnung lässt unter bestimmten Voraussetzungen die
Errichtung von Gebäuden ohne Baugenehmigung zu. Das Gesetz spricht
hier von „Genehmigungsfreistellung“. Ausgenommen hiervon sind sog.
Sonderbauten; das sind z. B. Versammlungsstätten, größere Gaststätten,
Schulen, größere Verkaufsstätten, Hochhäuser etc.). 

4.2 Voraussetzungen:

Dieses Verfahren ist jedoch an Voraussetzungen gebunden, die zwingend
einzuhalten sind und von denen nicht abgewichen werden darf.

Folgende Voraussetzungen müssen eingehalten werden:

RENOS -Rüdiger Krauß
Staatl. geprüfter Bodenleger

Albertshauser Straße 18
97234 Reichenberg OT Fuchsstadt

Tel:   0 93 33 • 18 20

Fax:  0 93 33 • 18 69

www.renos-krauss.de

info@renos-krauss.de

Böden 

Treppen

Türen

4. Freistellung von der Genehmigungspflicht (Genehmigungsfreistellungsverfahren)
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Hoch- und Tiefbau
Gewerbe- und Industriebau
Straßen- und Brückenbau

Schlüsselfertigbau
Abwasseranlagen
Betonsanierungen

Löhe + Co. GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Straße 1 · 97080 Würzburg

Tel. 09 31 / 9 00 90-0 · Fax 09 31 / 9 00 90-99
www.loehe-co.de

LÖHE + CO
BAUUNTERNEHMUNG

WÜRZBURG

Wir renovieren auch Ihr zuhause. und vieles mehr...

Innerer Hunnenbrunnen 9
97261 Güntersleben
Tel. + Fax 09365 / 9774
www.patzak-gmbh.com

freundlich, preiswert, schnell, qualitativ und professionell

J. Patzak GmbH
0172/66 77 694

Transporte
Fahrervermietung
Handwerkerservice

24 Std.-S
ervice

4.3 Rechtliche Verantwortung:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Bauherr und der von Ihnen beauftragte Plan-
fertiger alleine dafür verantwortlich sind, dass die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Anwendung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens
erfüllt sind. Selbst wenn Sie nur geringfügig von Festsetzungen eines
Bebauungsplanes abweichen (z. B. geringfügige Baugrenzenüberschrei-
tung, leicht abweichende Dachneigung etc.), so führt dies zwangsläufig zur
Einstellung Ihres Bauvorhabens. Sie sind dann verpflichtet, einen Bauan-
trag einzureichen. Der Weiterbau Ihres Vorhabens ist erst dann möglich,
wenn die erforderliche Baugenehmigung erteilt worden ist. Sollte eine Bau-
genehmigung aus Rechtsgründen nicht erteilt werden können, so könnte
dies auch zur Beseitigung oder zum teilweisen Rückbau führen.
Auch die Festsetzung eines Bußgeldes ist zwangsläufige Folge bei Nicht-
beachtung der gesetzlichen Vorgaben.

antrag erstellen lassen und bei der Gemeinde einreichen (s. Ziffer 3.3). Da
das Landratsamt jedoch keine Genehmigung erteilt, werden insoweit auch
keine Gebühren erhoben.

Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie vom Landratsamt eine
Eingangsbestätigung und eine Mitteilung, welche Angaben Sie trotz die-
ses Genehmigungsfreistellungsverfahrens an das Landratsamt zu machen
haben (z. B. Baubeginnsanzeige, Bauvollendungsanzeige etc.).

Auch im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist eine Nachbarbeteili-
gung erforderlich. Der Gesetzgeber gibt zwar nur eine Benachrichtigung
des Nachbarn vor, wobei Form und Umfang offen gelassen sind. Es emp-
fiehlt sich aber, den Nachbarn die Pläne und die Bauzeichnungen zur Ein-
sicht vorzulegen und auch unterschreiben zu lassen. Damit lassen sich viele
Schwierigkeiten mit den Nachbarn von vorneherein vermeiden.

4. Freistellung von der Genehmigungspflicht (Genehmigungsfreistellungsverfahren)



Neben der unter Ziffer 4 dargestellten Genehmigungsfreistellung gibt es
auch Bauvorhaben, die verfahrensfrei - früher: genehmigungsfrei - errich-
tet werden dürfen. Bei diesen verfahrensfreien Vorhaben benötigen Sie
weder für die Gemeinde oder das Landratsamt irgendwelche Pläne noch
müssen Sie eine Nachbarbeteiligung durchführen. Im Sinne eines guten
Miteinanders empfehlen wir jedoch immer, in allen Fällen die Nachbarn
zu informieren, wenn Sie etwas bauen wollen.

Die Liste der verfahrensfreien Bauvorhaben ist recht lang; im Einzelnen
finden Sie diese in Art. 57 der Bayerischen Bauordnung. Die relevantes-
ten sind Gartengerätehäuser, Terrassenüberdachungen, Sonnenkollekto-
ren, Antennen einschließlich deren Masten, Mauern und Einfriedungen,
nachträgliche Wärmedämmung an Außenwänden oder Spielgeräte. Beach-
ten Sie aber unbedingt, dass die Errichtung der beispielhaft genannten
Bauten nicht generell und nicht überall verfahrensfrei ist. Grundsätzlich
gibt es Größen- und Flächenmaße, die nicht überschritten werden dür-
fen; manche Bauten dürfen auch, gleichgültig, wie klein sie sind, nicht im
Außenbereich errichtet werden. Im Zweifel wenden Sie sich an die Bau-
verwaltung Ihrer Gemeinde oder an das Landratsamt. Werden die Vorga-
ben für ein verfahrensfreies Bauwerk nicht eingehalten, ist für die Reali-
sierung eine Baugenehmigung erforderlich.
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5. Verfahrensfreie Bauvorhaben



Hält Ihre künftige Garage oder der Carport den gesetzlichen Stauraum von
3,0 m nicht ein, so ist eine „Isolierte Abweichung“ des Landratsamtes erfor-
derlich; der Antrag ist zunächst bei der Gemeinde einzureichen, die die-
sen nach Behandlung im Gemeinderat an das Landratsamt zur Entschei-
dung weiterleitet.

Auch in diesem Fall ist ein förmlicher Bauantrag nicht erforderlich.

Bevor Sie mit dem Bau Ihrer Garage oder des Nebengebäudes beginnen,
sollten Sie sich unbedingt bei der örtlichen Gemeinde über die Rechtsla-
ge informieren.

Garagen und Carports, die als offene Garagen zählen, können unter
bestimmten Voraussetzungen unmittelbar an die Grundstücksgrenze und
somit ohne Einhaltung des sonst erforderlichen Abstands zum Nachbarn
gebaut werden. Dies gilt auch für Gebäude ohne Aufenthaltsräume, wie
beispielsweise Gerätehütten oder geschlossene Fahrradunterstände.

Grundvoraussetzungen sind dabei
■ Gesamtlänge der Grenzbebauung je Grundstücksgrenze maximal 9,0 m,
■ Länge der Grenzbebauungen auf dem gesamten Grundstück maximal

15,0 m,
■ mittlere Wandhöhe maximal 3,0 m.

Dabei sind zwei weitere Punkte zu beachten:
■ Die Gemeinde kann im Bebauungsplan regeln, dass Garagen und

Nebengebäude nur innerhalb bestimmter Baugrenzen zulässig sind.
■ Die gemeindliche Stellplatzsatzung setzt einen Mindestabstand zum

öffentlichen Verkehrsweg fest; gibt es keine Stellplatzsatzung der
Gemeinde, so ist grundsätzlich ein Abstand (Stauraum) zur Straße von
3,0 m einzuhalten.

Überschreitet Ihr Bauvorhaben die Baugrenzen im Bebauungsplan oder
hält es Vorgaben der gemeindlichen Stellplatzsatzung nicht ein, so müs-
sen Sie bei Ihrer Gemeinde hiervon eine sogenannte „Isolierte Befreiung“
beantragen. Eines Baugenehmigungsverfahrens bedarf es nicht.
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Ein Einfamilienwohnhaus im Außenbereich, auch wenn das Grundstück
nur unwesentlich von der geschlossenen Ortsbebauung entfernt liegt, ist
jedenfalls nicht privilegiert und in der Regel deshalb auch nicht geneh-
migungsfähig.

Nach dem Willen des Gesetzgebers ist der planungsrechtliche Außenbe-
reich grundsätzlich von jeglicher Bebauung frei zu halten. Hiervon hat der
Gesetzgeber im Baugesetzbuch Ausnahmemöglichkeiten für sogenannte
„privilegierte Bauvorhaben“ vorgesehen. Hierbei handelt es sich bei-
spielsweise um land- oder forstwirtschaftliche Betriebe oder um Wind-
kraftanlagen.

6. Grenzbebauung mit Garagen und Nebengebäuden

7. Bauen im Außenbereich



ten unterm Strich meist günstiger, weil sich durch gezielte Planung und
Vergabe der Bauleistungen erhebliche Baukosten sparen lassen. Ein
wesentlicher Gesichtspunkt ist auch, dass der Architekt hilft, die ohnehin
schon strapazierten Nerven des Bauherrn zu schonen.

Wie findet man den richtigen Architekten?
Der schnellste Weg führt immer über Bekannte oder über Bauobjekte in
der näheren Umgebung, die ihnen besonders zusagen. Eine andere
Möglichkeit wäre, Veröffentlichungen von Wettbewerbsergebnissen der
Bausparkassen oder in den Fachzeitschriften zu verfolgen. Oder man
verabredet sich ganz unverbindlich mit einem ortsansässigen Architekten
zu einem Gespräch und lässt sich dessen Arbeiten zeigen.

8.1 Der Immobilienmakler:

Der Immobilienmakler vermittelt Grundstücke, Eigentumswohnungen und
Gebäude zwischen Käufern und Verkäufern. Er bietet Immobilien an, die
zum Verkauf stehen und sucht für Interessenten geeignete Objekte. Eine 
Vermittlungsgebühr fällt an, wenn ein Kauf zustandekommt. Käufer und
Verkäufer zahlen auf Basis der Kaufsumme einen festen Prozentsatz als 
Provision an den Makler.

8.2 Der Architekt:

Viele angehende Bauherren sind der Meinung, dass sie nur günstig und
nach eigenen Vorstellungen bauen könnten, wenn sie möglichst viel selbst
in die Hand nehmen. Das beginnt beim Bauantrag und reicht bis zur End-
abnahme des fertigen Hauses. Bei der Fülle der Stationen, die ein Haus-
bau durchläuft, ist die Gefahr jedoch groß, dass der Bauherr schon vor
dem ersten Spatenstich den Überblick verliert, ganz zu schweigen von Si-
tuationen, wenn es einmal hart auf hart kommen sollte.

Um beim Hausbau möglichst sicher und reibungslos ans Ziel zu gelan-
gen, ist ein umfangreiches Fachwissen und eine langjährige Erfahrung auf
dem Bau-sektor erforderlich. Der geeignete Partner für den Bauherrn ist
deshalb der Architekt. Er berät den Bauherrn bereits beim Grundstückskauf
und begleitet ihn fachkundig von Planungsbeginn bis zur Baufertigstel-
lung. Trotz des Honorars, das jeder Architekt für seine Leistungen gemäß
Honorarordnung (HOAI) verlangt, fährt der Bauherr mit einem Architek-
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Wer bzw. was kostet wieviel?
Immobilienmakler 3,42 % des Verkaufspreises
Architekt Berechnung nach der »HOAI Honorar-

ordnung für Architekten und Ingenieure«,
das sind 7-10 % der reinen Baukosten
(ohne Grundstücks- und Nebenkosten)

Bank bis zu 2 % Provision der Kreditsumme
u.U. Bereitstellungszinsen für nicht in 
Anspruch genommene Kredite

Notar 1 bis 1,5 % der notariellen Kaufsumme
Grunderwerbsteuer 3,5 % der notariellen Kaufsumme
Handwerker Je nach individuellem Vertrag und Art

der Leistung (aktuelle Stundensätze von
25,– € bis 75,– €)

8. Was macht … und was kostet …?



Schritte zur Zusammenarbeit
Bevor es zum Vertragsabschluss kommt, muss der Architekt erst einmal
die Vorstellungen, Wünsche und Lebensgewohnheiten des Bauherrn ken-
nenlernen sowie neben dem augenblicklichen Raumbedarf auch die zu
erwartenden Entwicklungen und Veränderungen in der Zukunft sowie die
finanziellen und zeitlichen Vorstellungen. Andererseits soll sich der Bauherr
darüber informieren, welche Beratungen und Leistungen der Architekt
erbringen kann.

Der erste Schritt einer konkreten Zusammenarbeit ist getan, wenn der
Architekt alle notwendigen Grundlagen ermittelt hat. Dazu gehört eine
Begehung des Grundstücks, an die sich die Erkundung der baurechtlichen
Möglichkeiten (Bebauungsplan, Baumbestand, Denkmalschutz etc.)
anschließt.

In der nächsten Phase fertigt der Architekt die ersten Skizzen an. In ihnen 
werden die bisher geäußerten Wünsche des Bauherrn berücksichtigt sowie
das Raumprogramm, die Erschließungsmöglichkeiten und die Einbindung
in die Umgebung. Sobald sich die Partner auch Gedanken über Konstruk-
tion und Materialien sowie den Standard des Innenausbaus gemacht
haben, kann der Architekt eine Kostenschätzung nach DIN 276 erstellen.
Jetzt ist auch der Zeitpunkt für die schriftliche Fixierung des Architek-
tenvertrages gekommen.

Planungsablauf
Ist der Bauherr mit dem Vorentwurf einverstanden, kann der Architekt in
die Entwurfsplanung einsteigen, d.h. alle Pläne werden jetzt detailliert im
Maßstab 1 : 100 ausgearbeitet. Die Pläne werden zusammen mit dem
Bauantrag, der Baubeschreibung, dem amtlichen Lageplan, einem Baumbe-
standsplan, dem Freiflächengestaltungsplan und dem Entwässerungs-
plan der Baubehörde zur Genehmigung vorgelegt.
Es empfiehlt sich, möglichst frühzeitig mit der Ausführungsplanung zu
beginnen. Damit werden alle späteren Bauschritte sowie die Ausstattung
so konkretisiert, dass die Handwerker nach diesen Planungsunterlagen
arbeiten können. Anhand der Ausführungsplanung können außerdem die
Baumassen als wesentlicher Bestandteil der Leistungsbeschreibungen
und Kostenangebote ermittelt werden. Die Leistungsverzeichnisse bieten
die Voraussetzung, vergleichbare Kostenangebote von einzelnen Firmen

für die jeweiligen Gewerke zu erhalten. Danach vergibt der Bauherr in
Übereinstimmung mit dem Architekten die einzelnen Arbeiten an Firmen
seiner Wahl.

Sobald der Bauantrag genehmigt ist, kann mit dem Bauen begonnen werden. 
Der Architekt hat einen Terminablaufplan erstellt und die Handwerker an
Ort und Stelle eingewiesen. Er überwacht die Ausführung und fertigt bei
der Bauabnahme ein Protokoll an, wobei eventuell noch vorhandene
Mängel festgehalten und die Nachbesserungsfristen vereinbart werden.
Parallel zum Baugeschehen sind Teil- und Schlussrechnungen zu prüfen,
die Gewährleistungsfristen entsprechend den Abnahmen festzulegen und
die Zahlungen durch den Auftraggeber zu veranlassen.
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Matthias Stockmann
Heizung • Lüftung • Sanitär

Hirschtal 19
97274 Leinach

Tel.: 09364 / 4383
Handy: 0171 / 1 239 544

Schönstraße 29
97209 Veitshöchheim

Telefon: 09 31 / 3 29 24 41
Fax: 09 31 / 3 29 24 43

Mobil: 01 71 / 1 63 60 57
heinrich-fliesenverlegung@t-online.de

Klaus Heinrich

Fliesen-, Mosaik- 
und Platten-
verlegung

Natursteinarbeiten

Badsanierung - 
komplett aus einer 
Hand

Reparaturservice

8. Was macht … und was kostet …?



8.4 Der Notar:

Der Kaufvertrag wird vom Notar ausgearbeitet. Er klärt den Käufer über
die Eintragungen im Grundbuch auf und prüft die Eigentumsverhältnisse.
Dies sind beispielsweise Belastungen der Immobilie durch eine Grundschuld
oder Rechte Dritter wie Geh- und Fahrtrechte oder Vorkaufsrechte. Immo-
bilien müssen laut § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuches durch einen
notariellen Kaufvertrag gekauft werden. Der Notar erläutert Käufer und
Verkäufer den Kaufvertrag. Er muss den schwächeren Vertragspartner vor
Nachteilen schützen und beide Parteien belehren. Erst wenn der Käufer
die Auflassungsvormerkung erhalten hat, wird der Kaufpreis fällig. Die
Auflassungsvormerkung ist ein Sicherungstitel für den Käufer und eine
Art Reservierung. Nach termingerechter Zahlung kann der Käufer die
Umschreibung auf sich verlangen, auch wenn der Verkäufer mittlerweile
insolvent geworden ist. Rechtlich ist das Eigentum erst mit dem Eintrag
ins Grundbuch übertragen.

8.3 Die Bank:

Abzüglich Ihres Eigenkapitals und der Eigenleistungen, die Sie einbringen 
können, benötigen Sie für die Finanzierung Ihrer Immobilie Fremdkapital.
Entweder Sie verfügen über zuteilungsreife Bausparverträge in ent-
sprechender Höhe oder Sie nehmen einen Kredit bei einer Bank auf. 
Die Bank bewertet Ihre Immobilie und gibt Ihnen je nach finanzieller Si-
tuation bis zu 60% des Immobilienwertes einen Hypothekenkredit ersten
Ranges. 
Das bedeutet, dass dieser Kredit im Falle einer späteren Zwangsver-
steigerung wegen Zahlungsunfähigkeit zuerst bedient werden muss. 

Weitere Kredite auf eine Hypothek zweiten Ranges bis zu weiteren 20%
bis 40% des Immobilienwertes können bei entsprechenden finanziellen
Verhältnissen oder Vermietung des Objektes gewährt werden. Am sichers-
ten ist die Finanzierung, wenn Sie ca. 20% Eigenkapital besitzen.
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Sie suchen Ihre Wunschimmobilie?
Tel.: 09 31/3 82-61 61 oder
www.sparkasse-mainfranken.de

Wir suchen, verkaufen und finanzieren für unsere Kunden Grundstücke, Eigenheime, Heinz von Heiden-Massivhäuser, Eigentumswohnungen,
Investitionen für die Anlage zur Altersvorsorge und Kapitalanlage. Wir informieren über Förderprogramme zur Energieeinsparung, über
Finanzierungen und viele weitere Themen rund um die Immobilie. Sprechen Sie mit uns. www.sparkasse-mainfranken.de

Sparkasse
Mainfranken
Würzburg
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8.5 Der Handwerker (Was ist VOB?):

Bei Arbeiten an einem Bauwerk oder bei individuellem Einbau von Gegen-
ständen in ein Haus kann man die Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB/B) dem Vertrag zugrunde legen. Die VOB dient als Grundlage für die
Ausgestaltung von Bauverträgen zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer. Sie sichert eine gerechte Abwägung der beiderseitigen Interessen
zu. Wird einem Vertrag über Bauleistungen nicht die VOB zugrunde gelegt,
so gilt das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Zu beachten ist u.a. auch das
AGB-Gesetz, in dem Regelungen über die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen normiert sind.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen VOB und BGB besteht z.B. in der
Dauer der Gewährleistungsfristen. Nach VOB beträgt die Gewährleistung
zwei Jahre, nach BGB fünf Jahre. Beim Hausbau ist letztere Regelung auf
jeden Fall günstiger, weil sich kritische Schäden z.B. durch Feuchtigkeits-
einwirkung erfahrungsgemäß meist erst nach einigen Jahren zeigen.

Schwarzarbeit
Wer Bauarbeiten von Schwarzarbeitern durchführen lässt, kann grund-
sätzlich keinerlei Ansprüche auf Gewährleistung stellen. Eventuell beste-
hende Verträge sind wegen Gesetzesverstoßes nichtig. Erleidet ein
Schwarzarbeiter einen Arbeitsunfall, so ist der Auftraggeber allein
verpflichtet, für die Arzt und Krankenhauskosten aufzukommen. Schließlich
droht ihm noch eine Geldbuße bis zu 100.000,– €, wenn nachgewiesen
werden kann, dass er sich durch Schwarzarbeit in erheblichem Umfang
wirtschaftliche Vorteile verschafft.

Um jedes unnötige Risiko bei der Auftragsvergabe zu vermeiden, sollte sich
der Bauherr in Zweifelsfällen die Handwerkskarte zeigen lassen oder bei
der zuständigen Handwerkskammer nach der Eintragung in die Hand-
werksrolle fragen. Dort werden auch alle weiteren Fragen zum Thema
Schwarzarbeit beantwortet.

23

8. Was macht … und was kostet …?



9. Die Bauausführung

Das verstärkte Interesse der Öffentlichkeit gilt heute vor allem drei Grup-
pen von Baustoffen:
1.) Schweb- und Faserstoffe aus bestimmten Materialien (Asbestfasern

oder künstliche Mineralfasern)
2.) Chemische Substanzen in Baustoffen (z.B. Formaldehyd in Spanplat-

ten, Dämmstoffen, Belägen, Tapeten; PCP und Lindan in Holzschutz-
mitteln; Lösungsmittel in Farben, Lacken, Klebern etc.)

3.) Strahlenexposition aus Baustoffen, z.B. Radon und seine Folgeprodukte.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen konnten sich vor allem deshalb ein-
stellen, weil zum einen lange Zeit die Wirkungszusammenhänge mancher
gefährlicher Stoffe nicht bekannt waren und zum anderen gerade im
Hobby- und Heimwerkerbereich bei der Anwendung und Verarbeitung von
Baustoffen manche Regeln nicht beachtet wurden, die dem »Profi« ver-
traut sind. Beim biologischen Bauen wird diese Linie weiterverfolgt, indem
man sich verstärkt wieder den altbewährten Materialien wie Ziegel, Holz,
Naturstein, Kalk etc. zuwendet.

Bauen mit Naturstoffen
Dies gilt sowohl für den Rohbau, bei dem die Mauern wieder aus Ziegel-
steinen gebaut und die Dächer mit Ziegelplatten gedeckt werden, als auch
für den Innenausbau, bei dem Holzverkleidungen und Bodenbeläge aus
Holz, Wolle, Keramik oder Linoleum verwendet werden. 

9.1 Rechte und Pflichten des Bauherren:

Bauausführung
Bei der Ausführung des Bauvorhabens übernimmt der Bauherr verschie-
dene Verpflichtungen. Jedem Bescheid sind Bedingungen, Auflagen, Vor-
behalte oder Hinweise beigefügt, die vom Bauherrn beachtet werden
müssen. Der Beginn, die Unterbrechung, die Rohbaufertigstellung und die
abschließende Fertigstellung sind dem Landratsamt jeweils zeitgerecht mit-
zuteilen. Der Baugenehmigung sind jeweils entsprechende und vorberei-
tete Formulare beigefügt. 
Sofern öffentliche Straßenflächen für die Durchführung der Baumaß-
nahme in Anspruch genommen werden oder eine Absperrung errichtet
werden soll, muss hierfür eine Sondererlaubnis beim Träger der Stra-
ßenbaulast eingeholt werden.

9.2 Baubiologisch bauen:

Der Trend zu gesünderem Bauen ist unverkennbar. Die Gesundheitsge-
fährdung durch Baumaterialien und Bauweisen ist in den letzten Jahren
stark diskutiert worden. Hier konnten immer häufiger Wirkungen nach-
gewiesen werden, die das Wohlbefinden der Bewohner deutlich beein-
trächtigen oder gar gesundheitsschädlich sind. 
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9. Die Bauausführung

Glas
Glas – ebenfalls ein reines Naturprodukt – ist zu einem der dominieren-
den Baustoffe geworden. Je höher der Glasanteil an der Fassadenfläche
ist, desto größer ist auch der Gewinn an Licht, Sonne und Sonnenwärme
für alle zum Süden orientierten Räume. Dadurch eröffnet sich eine neue
Dimension des Wohnens mit der Behaglichkeit, gesteigertem Wohlbefin-
den und höherer Lebensqualität. Zudem spart die natürliche Heizkraft der
Sonne Heizkosten.

Wo sich die Öffnung der Südfassade baulich nicht durchsetzen lässt,
empfiehlt sich der Anbau eines Wintergartens. Damit lässt sich der Wohn-
bereich erweitern und eine ideale Übergangszone zwischen Innen und
Außen schaffen. 

Wärmedämmung und Speicherung
Zur konsequenten Umsetzung der Baubiologie gehört der Umweltschutz.
Zu den wirksamsten Maßnahmen zählen hier eine verstärkte Wärme-
dämmung und eine energiesparende Hausheizung. Der Einbau dichter
Isolierglasfenster, eine optimale Wärmedämmung der Außenhülle, und der
Einsatz alternativer Techniken helfen den Energieeinsatz und die Schad-
stoffbelastungen zu reduzieren. Wer jetzt seine Heizung auf einen gas-
betriebenen Brennwertkessel umstellt, schont auf längere Sicht seine
Geldbörse und die Umwelt. Wer dazu noch Sonnenkollektoren montieren

lässt, die das Warmwasser in der wärmeren Jahreszeit ausschließlich mit
Hilfe der Sonnenwärme bereitstellen, beweist, dass er den Umweltschutz
ernst nimmt und dafür vorübergehend auch Mehrkosten in Kauf nimmt.

Energiesparen
Derzeit werden in einem Einfamilienhaus 80% des Gesamtenergiebedarfs 
für die Heizung benötigt. Sparmaßnahmen in diesem Bereich sind daher
besonders effektiv. Streng genommen müssten alle Anlagen, die vor 1979
gebaut wurden, modernisiert werden. Hauptursache der schlechten Ener-
gieausbeute und damit einer erhöhten Umweltbelastung ist der geringe Wir-
kungsgrad veralteter Heizkessel. Erhebliche Wärmemengen verlassen das
Haus ungenutzt über den Schornstein. Diese Abgasverluste können durch
moderne Heizkessel beträchtlich verringert werden. Damit mindern sich
auch Schadstoffe wie Schwefeldioxyd. Die Kohlendioxydproduktion ist
Hauptverursacher des Treibhauseffektes! Nicht zuletzt spart eine umwelt-
freundliche Feuerungsanlage unmittelbar auch Öl oder Gas und damit Geld.
Jeder Anlagenbesitzer kann sich anhand der Bescheinigung des Bezirks-
schornsteinfegers selbst ein Bild über den Zustand seiner Anlage machen.
Im Messprotokoll muss beispielsweise immer die Rußzahl angegeben sein.
Ist sie größer als 0, zeigt dies einen Niederschlag unverbrannter Kohlen-
stoffe an. Die Verbrennung ist also nicht vollständig, eventuell entsteht
sogar giftiges Kohlenmonoxyd. Außerdem behindert Ruß den Wärme-
übergang vom heißen Rauchgas in Heizwasser. 
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Betriebs- und Unterhaltungskosten sparen. Einfache Bauformen müs-
sen nicht monoton und uniform wirken, mit guter Baugestaltung lässt
sich auch hier eine abwechslungsreiche Vielfalt erreichen.

2.) Am Rohbau nicht sparen! Faustregel: Die Grundsubstanz soll viele
Generationen überdauern. Zu knapp dimensionierte und in der Praxis
wenig erprobte Bauweisen und Materialien sollten unbedingt vermie-
den werden. Ein Beispiel: Die Außenmauern einige Zentimeter dicker
als die Sparversion zu planen, wirkt sich auf die Endkosten kaum
merklich aus, verringert aber die späteren Energie und Instandset-
zungskosten deutlich. Was für das Mauerwerk gilt, betrifft auch die
Geschossdecken und das Dach.

3.) Grundrisse dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Zu großzügig bemes-
sene Räume verschlingen Baugelder und Heizkosten. Ein Wohnzimmer
beispielsweise, das vielleicht nur am Wochenende richtig genutzt wird,
muss nicht unbedingt 60 Quadratmeter groß sein.

4.) Beim Innenausbau übertriebenen Luxus vermeiden. Exclusive Wasser-
hähne, Badewannen, Bodenbeläge, Schalter etc. kosten ein Vielfaches
von einfacheren Standardausstattungen, verbessern aber die Wohn-
qualität nicht. Es besteht immer noch die Möglichkeit, später bei ver-
besserter Haushaltslage »nachzurüsten«.

5.) Grundstücksfläche optimal ausnutzen! Vielleicht hat auf dem Grund-
stück ein zweites Haus Platz oder eine ganze Siedlung? Beim gemein-
samen Bauen lassen sich von der Planung und Erschließung bis zur
Bauausführung erhebliche Kosten sparen, ebenso bei größeren Men-
genabnahmen von Baustoffen. Verdichtete Bauweisen sind zudem
energetisch günstiger als freistehende Einfamilienhäuser.

6.) Manche Bauherren setzen ihren Sparstift zu allererst beim Keller an.
Mit dem Wegfall des Kellers müssen aber Nebenflächen wie Heizzen-
trale, Waschküche, Lager- und Hobbyraum anderweitig im Gebäude
untergebracht werden – zumeist in bester Bauausführung und bei
Erweiterung der Gebäudegrundfläche. Ein Keller dagegen beansprucht
keine zusätzliche Grundfläche und kann auch in einfachster Bauaus-
führung hergestellt werden. Nebenräume im Keller unterzubringen ist
also meistens die preisgünstigere Alternative. Ausnahmen wären eine
schwierige Hanglage oder ein hoher Grundwasserspiegel. Solche Vor-
aussetzungen erfordern hohe Kosten für Sonderbaumaßnahmen. Den-
ken Sie daran, dass Sie im nachhinein keinen Keller mehr bauen kön-
nen.

In der Vergangenheit hat man die Heizung aus Sicherheitsgründen gerne
eine Nummer zu groß gewählt, damit es auch im kältesten Winter noch aus-
reichend warm würde. Dieses »Darf es ein bisschen mehr sein?« ist für den
Heizungsbauer heute keine Frage mehr. Es muss die richtige Heizung sein,
berechnet nach dem tatsächlichen Wärmebedarf der jeweiligen Wohnung.
Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AgV) gilt
unter den modernen Heizkesseln der Brennwertkessel als »besonders ener-
giesparende und umweltschonende Wärmeerzeugung«. Für Hausbesitzer,
die ihre Heizung modernisieren wollen, empfiehlt es sich, bei Verbrau-
cherverbänden, Energieberatern kommunaler Versorgungsunternehmen
oder beim Installateur Informationen über die derzeit günstigste Heizungs-
und Warmwassertechnik einzuholen. Die Berater können Vergleichsrech-
nungen anstellen, wie rentabel eine Entscheidung bei höheren Anschaf-
fungskosten und Brennwertgeräten, aber wesentlich niedrigeren Kosten
ihres Energieverbrauches sein kann. 

9.3 Preiswert bauen:

Der Mehrzahl aller Bauherren bietet sich nur einmal im Leben die Chan-
ce, ein Haus zu bauen. Um so mehr möchten sie möglichst all ihre Wün-
sche und Erwartungen mit dem neuen Heim verwirklichen. Die ersten vor-
sichtigen Kostenschätzungen bringen dann aber meist schon eine Ernüch-
terung: Soll der Bau kostengünstig bleiben, muss man von so mancher
liebgewonnenen Idee Abschied nehmen.
Die Kunst des Bauens besteht letztlich darin, mit einem möglichst gerin-
gen finanziellen Aufwand ein Optimum an Bau- und Wohnqualität zu er-
reichen. Die beste Erfolgsgarantie dafür ist eine umsichtige Planung. Nur
der Fachmann, am besten ein Architekt, kann sich einen sicheren Über-
blick über die zu erwartenden Ausgaben verschaffen und feststellen, wo
noch Einsparungen möglich sind. Klare Absprachen vor Baubeginn ver-
meiden zudem Änderungswünsche während der Bauphase und damit
unnötige Zusatzkosten.
Die Frage, wie man am preiswertesten bauen kann, hängt sehr von den
individuellen Ansprüchen des Bauherren ab. Dennoch lassen sich einige
Richtlinien aufstellen, von denen die Preisgestaltung wesentlich beeinflusst wird:
1.) So einfach bauen wie möglich. Die Form des Hauses sollte möglichst

kompakt sein. Das hilft nicht nur Baumaterial, sondern später auch
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7.) Baustoffe horten. Schon vor Baubeginn Sonderangebote der Bau-
märkte z. B. an Fliesen, Farben, Installationsmaterial etc. wahrnehmen.

8.) Eigenleistungen einbringen. Dies gilt aber nur, falls genügend Zeit und 
praktische Erfahrung vorhanden ist.

9.4 Wie sichere ich mein Eigentum:

Wer viel Zeit und Geld investiert hat, um sein Eigenheim zu verwirklichen,
möchte nicht, dass dieses zerstört wird. Schon mit wenig Aufwand lässt
sich das Haus oder die Wohnung vor unliebsamen Überraschungen schüt-
zen. Sparen Sie Geld, indem Sie an die Sicherheit Ihrer Immobilie bereits
beim Bau denken. Viele Maßnahmen lassen sich hier durch einfache Pla-
nung bereits realisieren, ohne Mehrkosten zu verursachen. Hier die wich-
tigsten Sicherheitssysteme im Überblick:

Licht am und im Haus
Bewegungsmelder erhellen Ihr Haus. Außenbeleuchtungen lassen sich
preisgünstig installieren und sparen Strom, da sie nur bei Notwendigkeit
Licht spenden. Allerdings lösen auch Haustiere oder sich bewegende Äste
die Beleuchtung aus. Zeitschaltuhren steuern Lampen im Haus während
ihrer Abwesenheit. Vor Licht scheut der eine oder andere Einbrecher
bereits zurück.
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Rollläden
Bauen Sie Rollläden in den unteren Geschossen ein. Sind sie absperrbar,
so können sie von außen nicht hochgeschoben werden und bieten in fest
verankerten Führungsschienen eine hohe Sicherheit.
Gitter
Mindestens 8 mm Durchmesser müssen die Gitterstäbe haben, sollen sie
gegen mögliche Einbrecher Schutz bieten. So lassen sich beispielsweise
Gästetoiletten, bei denen ein Fenster gekippt sein soll, wirksam schützen.
Eingemauerte Gitter bieten die gewünschte Sicherheit. Nachträglich ange-
schraubte Gitter können wieder abgeschraubt werden.
Schlösser
Abschließbare Fenstergriffe im ganzen Haus und Kippsicherungen erlauben
es, Fenster nachts geöffnet zu lassen. Die Eingangstüre muss ein stabiles
Schloss mit einem bündigen Schließzylinder besitzen. 
Damit nach einem Tritt nicht die ganze Türe zu Bruch geht, soll diese inclu-
sive Rahmen möglichst stabil sein.
Alarmanlagen
Sie sind der teuerste Schutz vor Einbrechern. Wirksame Anlagen kosten
mehrere tausend Mark und sind meist so sensibel, dass es hin und wie-
der zu Fehlalarmen kommt. Billige Lösungen sind für Einbrecher kein Hin-
dernis. Wichtig ist der Gesamtschutz des Hauses. Nur wenn alle Schwach-
stellen ausgemerzt sind, ist Ihr Eigentum wirksam geschützt. Jede Kette
ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
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es sich um die Abschlusszahlung handelt und weisen Sie darauf hin, dass
die vorbehaltlose Annahme dieser Zahlung Nachforderungen ausschließt,
so hat der nach der VOB/B arbeitende Auftragnehmer nur 24 Werktage
nach Zugang Ihrer Mitteilung Zeit, um einen Vorbehalt gegen die
Restzahlung zu erheben und weitere 24 Werktage, um seinen Vorbehalt
zu begründen. Nach Ablauf dieser Fristen, sind Nachforderungen aus-
geschlossen.

10.1 Abnahme des Baus:

Mit weitestgehend mangelfreier Fertigstellung des Bauvorhabens 
sind Sie verpflichtet, den Bau abzunehmen und die Vergütung an den
Auftragnehmer zu zahlen. Hierzu stellt der Auftragnehmer seine
Schlussrechnung, die innerhalb bestimmter, in der VOB/B bzw. dem BGB
geregelter Fristen zu zahlen ist. Vermerken Sie bei Ihren Zahlungen, dass
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Mit dem Zeitpunkt der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist zur Gel-
tendmachung von Mängelansprüchen, bei VOB-Verträgen für Arbeiten an
Bauwerken vier Jahre, beim BGB-Vertrag fünf Jahre, zu laufen. Die
Abnahme ändert nichts an Ihrem Recht, hinsichtlich nach der Abnahme
und innerhalb der Verjährungsfristen gestellter Mängel deren Beseitigung
vom Auftragnehmer zu fordern.

10.2 Mängel am Bau? – Was tun?

Das Auftreten von Bauschäden wird sich auch bei bestem Willen aller am
Bau Beteiligten nie ganz vermeiden lassen. Bauschäden können durch
mangelhafte Architekten-, Ingenieur- oder Unternehmerleistungen verur-
sacht werden. Architekten schließen in aller Regel Haftpflichtversiche-
rungen gegen Bauschäden ab. Wenn Planungsfehler auftreten, sind sie
daher in der Lage, die anfallenden Kosten zur Schadensbehebung
wirkungsvoll abzudecken. Auch bei der Bauausführung werden sich Rekla-
mationen nie ganz ausschalten lassen.

Jeder Bauherr sollte selbst wissen, wie er sich im Schadensfall zu verhal-
ten hat. Sobald ein Schaden festgestellt wird, muss er den Handwerker
schriftlich auffordern, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu
beseitigen.

Vorgehensweise des Bauherrn
Kommt der Handwerker der Aufforderung nicht nach, wird der Bauherr
gegen ihn gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Ein erster
Schritt ist immer die gerichtliche Beweissicherung. Ein vom Antragsteller
benannter, vom Gericht bestellter Sachverständiger führt dann ein Beweis-
sicherungsverfahren durch. Ein solches Gutachten bringt in den meisten
Fällen für beide Parteien Klarheit. Weigert sich der Handwerker aber wei-
ter, die Mängel zu beseitigen, kann ihn der Bauherr auf Ausführung der
Gewährleistungsarbeiten verklagen.

Durch Privatgutachten können Beweise nur bedingt gesichert werden. 
Privatgutachten dienen in erster Linie als Entscheidungsgrundlage für das 
weitere Vorgehen des Auftraggebers. Ein überzeugendes Gutachten räumt
gelegentlich Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien aus und
schlichtet Streitfälle frühzeitig.

Streitende Parteien können auch vereinbaren, ihre Auseinandersetzung
außergerichtlich zu regeln. Die für solche Fälle eingerichtete Schlich-
tungsstelle bemüht sich, eine gütliche Einigung der zerstrittenen Parteien
herbeizuführen. Wird der Vergleichsvorschlag von beiden Parteien
angenommen, ist er rechtsverbindlich.
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11. Besonderheiten beim Bauen

regelrechte Instandsetzung fällig, so ist der Aufwand an Kosten und Zeit
schon erheblicher. 

Modernisierung
Meist ist die Instandsetzung gleichzeitig mit einer Modernisierung des
Gebäudes verbunden. Typische Modernisierungsmaßnahmen sind die
Erneuerung von Fenstern und Türen, eine neue Sanitär, Elektro- oder
Heizinstallation sowie eine Verbesserung des Wärmeschutzes. 

Sanierung
Die schwierigste Stufe baulicher Maßnahmen an Altbauten ist die
Sanierung. Sie wird erforderlich, wenn ein Gebäude bereits erhebliche
Schäden durch Alterungs- und Witterungseinflüsse aufweist. Feuchte,
windschiefe oder rissige Mauern, stark durchhängende Decken, mürbe Fun-
damente oder zerstörte Holzkonstruktionen gehören zu den häufigsten
Schadensbildern. Neben den ausführenden Fachfirmen müssen in aller
Regel Sachverständige oder ein Architekt hinzugezogen werden. Dies gilt
um so mehr, wenn denkmalschützerische Belange eine Rolle spielen. Dann
muss die Sanierung in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbe-
hörde durchgeführt werden. Listen über Gebäude, die unter Denkmalschutz
stehen, sind bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt als
untere Denkmalschutzbehörde einzusehen.

11.3 Der Denkmalschutz:

Bauliche Veränderungen an Baudenkmälern greifen fast zwangsläufig in
die Substanz ein, vor allem dann, wenn das Gebäude mit zeitgemäßem
Komfort ausgestattet werden soll. Einschneidende Umbaumaßnahmen
erfordern viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Hier müssen schon 
im Planungsstadium Architekt und Denkmalschützer zu Rate gezogen 
werden.
Soweit die Baumaßnahme nicht bereits der Baugenehmigungspflicht
unterliegt, bedürfen Änderungen an einem Baudenkmal einer geson-
derten denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt als
untere Denkmalschutzbehörde über die zuständige Gemeinde zu beantra-
gen ist. Dies gilt auch für Gebäude oder bauliche Anlagen, die Bestandteil
eines denkmalgeschützten Ensembles sind sowie für Gebäude und bauliche

11.1 Der Dachausbau:

Nach wie vor liegen in deutschen Dachräumen ungeahnte Kapazitäten an
Wohnraum brach. Dabei könnte sich gerade in Ballungsräumen mit
forciertem Dachausbau die Wohnraumnot auf schnelle und relativ
bequeme Art und Weise lindern lassen. Der Staat lockt mit steuerlichen
Erleichterungen. Gelockerte Baubestimmungen erleichtern ebenfalls die
Entscheidung für den Dachausbau.
Beim Ausbau des Dachgeschosses sind insbesondere Brandschutz und 
Rettungswege zu beachten. Die diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften
sind sehr umfassend. Aus diesem Grund erscheint die Beratung durch einen
Architekten unerlässlich.
Bei Dachgeschossausbauten muss die Raumhöhe mindestens 2,20 Meter
betragen und ausreichend Nutzfläche bieten. Diese Höhe ist mindestens
über die Hälfte der Nutzfläche einzuhalten.
Bauanträge für den Ausbau des Daches zu einer eigenständigen Wohnung
scheitern nicht selten am Fehlen eines Pkw Stellplatzes, der zusätzlich ein-
gerichtet werden muss. 
Der wichtigste Schritt vor Beginn des Dachausbaus bleibt der Gang zu
einem Architekten, um zu erkunden, welche Baumaßnahmen einer
Genehmigung bedürfen. Es wäre schade, wenn schon begonnene Bauar-
beiten wieder rückgängig gemacht werden müssten oder schlimmer noch,
wenn schon abgeschlossene Maßnahmen mangels Genehmigung wieder
in den Urzustand zurückgeführt werden müssten ...

11.2 Renovieren, Modernisieren, Sanieren?

Je knapper der Bestand an Bauland wird und je weniger sich Chancen für
Neubauten bieten, desto mehr gewinnen bestehende Gebäude an Bedeu-
tung. Bereits über die Hälfte aller Baumaßnahmen betrifft heute den Alt-
baubereich. Wenn die Grundsubstanz noch intakt ist, lassen sich oft mit
kleinen Renovierungsarbeiten beachtliche Erfolge erzielen. Zudem lockt viele
Bauherren die besondere Atmosphäre von Altbauten.

Renovierung
Oft bleibt es aber nicht bei vergleichsweise harmlosen Renovierungsar-
beiten wie einem neuen Farbanstrich oder neuen Tapeten. Wird eine
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Anlagen, die sich in der Nähe eines Baudenkmals befinden. Der Antrag auf
Erlaubnis ist schriftlich in dreifacher Ausfertigung gestellt werden und ist
mit den für die Prüfung erforderlichen Unterlagen zu versehen (Lageplan,
Bauzeichnungen, Beschreibung der Maßnahme, ggf. Fotos usw.).

Für Denkmaleigentümer stellt sich die Frage, wie sie die Mittel für die
Sanierung ihres Objektes aufbringen. Hier helfen Zuschüsse aus Mitteln
der Bundesländer, wie auch der Landkreise und Gemeinden. Man muss sich
nur rechtzeitig vor Beginn einer Baumaßnahme und nach Absprache mit
dem zuständigen Denkmalpfleger an die entsprechenden Behörden wen-
den. Neben Zuschüssen des Bundes, des Bundeslandes, des Landkreises
oder der Gemeinde können auch steuerliche Vergünstigungen durch
erhöhte Absetzungen von Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwen-
dungen bei Baudenkmälern in Anspruch genommen werden. 

11.4 Innenraumbegrünung mit Hydrokultur:

Klimaverbesserung
Der Mensch als Geschöpf der Natur ist in seinem Wohlbefinden abhängig
vom Erleben einer natürlichen räumlichen Umgebung. Diese Aussage ist
durch Forschungsergebnisse innerhalb der Umweltpsychologie signifikant
belegt worden: Ein überwiegend lebloses Wohn- und Arbeitsumfeld
bewirkt ein negatives Empfindungsklima während die gleichen Räume als
interessant, einladend, natürlich und gesund erlebt werden. Lebendes
Grün im Wohnbereich vermittelt Gemütlichkeit, verwöhnt das Auge und
fördert die Entspannung. Ein »grüner« Arbeitsplatz wirkt Wunder, hin zu
mehr Spaß an der Arbeit, weniger subjektiven Unwohlsein und besseren
Arbeitsergebnissen. Doch mit Pflanzen leben und arbeiten ist nicht nur
schöner, sondern auch gesünder. Seit Jahren zeigen Luftmeßwerte inner-
halb von geschlossenen Gebäuden, dass die Ausdünstungen von Bau- und
Ausstattungsschadstoffen in ihrer additiven Wirkung zunehmend den
Schwellenwert eines Gesundheitsrisikos überschreiten. In diesem Zusam-
menhang belegen langjährige Forschungsarbeiten der NASA, dass Pflanzen
und besonders Hydrokulturpflanzen zu einer Reduzierung der Luftschad-
stoffe erheblich beitragen können. Über die Wurzeln werden gefährliche
Substanzen, wie z. B. Formaldehyd, Tetrachloräthylene und Benzol in
Pflanzennahrung umgesetzt. Versuche über die Auswirkungen der Innen-

raumbegrünung wurden auch von der Bay. Landesanstalt für Wein- und
Gartenbau in Veitshöcheim durchgeführt. 
Für weitere Verbesserung des Raumklimas sorgen Hydrokultur-Pflanzen-
systeme in ihrer Eigenschaft als Raumbefeuchter. Als absolut saubere
Pflanzen sind Hydrokulturen für die Innenraumbegrünung nicht nur in
Krankenhäusern das Nonplusultra, denn das mineralische Substrat Leca-
ton bietet keinen Nährboden für Krankheitskeime. Auch im Privatbereich
und Wintergärten sind diese Vorteile durch Hydrokultur-Pflanzen realisier-
bar.

Wachstumsbedingungen der Hydrokultur
So wie die Pflanzen unsere Umwelt verschönern und zu unserem
Wohlbefinden beitragen, so muß der Mensch seinerseits eine Atmosphäre
schaffen, in der sich grünes Leben gesund entfalten kann, das heißt ein
richtiges Maß an Luft, Wasser, Nährstoffen, Licht und Wärme. Das
Hydrokultursystem (Kulturtopf, Gefäß, Lecaton und Wasserstandsan-
zeiger) regelt das Verhältnis zwischen Luft und Wasser fast von allein. Der
bewährte Langzeitdünger Lewatit HD 5 funktioniert als Ionenaustauscher
über das Wasser und versorgt die Pflanze bis zu 4 Monate lang mit allen
Nährstoffen die sie braucht. 
Durch den Wasserspeicher in den Hydrokultur-Gefäßen ist eine Ver-
sorgung von mindestens 2 Wochen gegeben. Der Lichtbedarf der Pflanzen
ist unterschiedlich groß und muß bei der Planung berücksichtigt werden,
sonst werden aus den üppigen Schönheiten schnell bedauernswerte Küm-
merlinge. Hydrokulturpflanzen sind ideale Hausgenossen, weil sie sich dem
Wärmebedarf der Menschen gut anpassen können. Als tropische oder sub-
tropische Pflanzen fühlen sie sich bei 18-24°C besonders wohl, vertragen
aber keine großen Temperaturschwankungen und keine Zugluft. 

Planen mit Hydrokultur 
Für eine optimale Gestaltung mit lebendem Grün ist die Zusammenarbeit
zwischen Architekt und Raumbegrüner von Beginn der Planung an 
wünschenswert. Die für das Wachstum notwendigen bauseitigen Voraus-
setzungen müssen bedacht werden, denn Pflanzen und lebende Wesen
nehmen eine Nichtbeachtung übel. Hier ist die offene, fachlich korrekte
Beratung eines Fachunternehmens für Innenraumbegrünung die beste Pla-
nungshilfe. Unter Berücksichtigung dieser technischen Faktoren ist der
Raumgestaltung mit Hydrokultur keine Grenze gesetzt.
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12. Planen und Bauen von A bis Z

Sie ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben und muss vor der Kaufpreiszahlung
dem Käufer ausgestellt werden.

Grundbuch
Es enthält Informationen zu jedem Grundstück und wird beim Amtsgericht
geführt (Grundbuchamt). Rechte, Lasten, Pflichten, Quadratmeter des
Grundstücks und Informationen über die darauf befindlichen Gebäude sind
die wichtigsten Informationen, die ein Grundbuchauszug enthält.

Grundschuld
Ein Grundpfandrecht, welches im Grundbuch eingetragen wird. Die Grund-
schuld wird nicht automatisch nach Tilgung der Schuld, sondern erst auf
Antrag wieder aus dem Grundbuch gelöscht.

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Die Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- sowie Ausfüh-
rungsplanung (Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI) von Einfamilienhäusern
fällt in der Regel in Zone III oder IV. Die Honorierung dieser Leistungen
macht in etwa fünf bis zehn Prozent der reinen Baukosten aus.

Hypothekendarlehen
Ein Kredit, welcher von Hypothekenbanken für Immobiliendarlehen gegeben
wird. Ein Hypothekendarlehen wird über eine Grundschuld abgesichert.
Das bedeutet, dass bei Zahlungsunfähigkeit die Immobilie als Sicherheit dient.

Nebenkosten
Bei der Immobilie sind dies die Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, Notar-
und Gerichtskosten. Die Nebenkosten betragen zwischen zwei und 10%
der Gesamtkosten.

Nominalzins
Der Zinssatz, der abzüglich Disagiozinsverrechnung, Kosten und Gebüh-
ren der Bank jährlich vom Kreditnehmer bezogen auf die gesamte Kre-
ditsumme bezahlt wird.

Verkehrswert
Der Verkaufspreis, der unter Berücksichtigung von allen Umständen und
Besonderheiten der Immobilie am Tag der Ermittlung zu erzielen wäre.

Zwischenfinanzierung
Kurzfristiger Kredit bis zur Auszahlung von Fremdmitteln mit günstigen 
Konditionen und längerer Laufzeit. Meist werden Zwischenfinanzierungen
benötigt, um die Zeit bis zur Auszahlung von Bauspardarlehen zu überbrücken.

Abschreibung
Für die Abnutzung Ihrer Immobilie können Sie bestimmte Beträge von der
Steuer absetzen (Absetzung für Abnutzung = AfA). 
Bei der eigengenutzten Immobilie regelt dies das Eigenheimzulagengesetz. 

Auflassungsvormerkung
Die Auflassungsvormerkung wird notariell beurkundet und im Grundbuch
eingetragen. Sie stellt eine Anspruchsicherung des Käufers dar und wird
relativ rasch eingetragen. In der Regel dauert diese Eintragung zwischen
6 und 8 Wochen.

Baudarlehen
Das Baudarlehen von einer Bank oder Bausparkasse wird über eine
Hypothek abgesichert. Für ein Baudarlehen werden günstigere Zinssätze
geboten als beispielsweise für einen Privat- oder Dispokredit.

Beleihungsgrenze
Die Obergrenze, mit der eine Immobilie beliehen werden kann. In der Regel
liegt dieser Wert bei maximal 80% des Kaufpreises. 

Bereitstellungszinsen
Wird ein vereinbarter Kredit vom Kreditnehmer nicht innerhalb der verein-
barten Frist in Anspruch genommen, so berechnet die Bank Bereitstel-
lungszinsen für die zur Verfügung gehaltene Kreditsumme.

Disagio
Zinsvorauszahlung, die den Nominalzinssatz verringert. Das Disagio ist die 
Differenz zwischen Kreditsumme und tatsächlich ausbezahltem Betrag. 
Normalerweise liegt diese Differenz zwischen 3% und 10% der Kredit-
summe. Das Disagio kann als Einmalbetrag von der Einkommensteuer
abgesetzt werden.

Effektivzins
Der Zinssatz für einen Kredit inclusive Gebühren, Disagio und sonstigen
Kosten der Bank.

Festzins
Vertragliche Vereinbarung zwischen Kreditnehmer und Bank über einen
festen Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum.

Freistellungserklärung
Erklärung im Kaufvertrag, dass die Immobilie frei von etwaigen Lasten ist.
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